
1. „Der Umwelt-, Planungs- und Verkehrsausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung über die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden an dem Bebauungsplanverfahren 
sowie den Verfahrensvorschlag der Verwaltung zustimmend zur Kenntnis. Er empfiehlt dem 
Rat der Stadt Sankt Augustin folgenden Beschluss zu fassen.“ 

 
2. „Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt den vorliegenden Entwurf sowie die Begründung 

einschließlich der wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen des 
Bebauungsplanes Nr. 523/1 „Hofstelle Bonner Straße“ in der Gemarkung Siegburg Mülldorf, 
Flur 4, zwischen der Bonner Straße und der Niederpleiser Straße, Flurstück 2963 und südli-
cher Teilbereich von Flurstück 2673 gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Baugesetzbuch (BauGB) auf 
die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen.“ 

 
Die genauen Grenzen sind dem Geltungsbereichsplan vom 27.10.2007 zu entnehmen. 


